
ERKLÄRUNG ZUM ERSATZ EINER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE 
(Art. 47 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445) 

 
 
 
Der/Die Unterfertigte Günther Walcher 
    (Nachname)     (Name)  
 
geboren in Bozen (BZ) am 14.01.1970 
 (Geburtsgemeinde; falls im Ausland geboren, Staat angeben)      (Prov.)  (Datum)  
 

 
ist sich der in Art. 76 des DPR Nr . 445/2000 ange führten strafrechtlichen Folgen im Fa lle von 
unwahren Erklärungen sowie Ausstellung und Gebrauch falscher Urkunden bewusst,  
 
ist sich der Folgen laut Gv.D. Nr. 39/2013 bei unwahren Erklärungen bewusst,  
Rechtsfolgen d er Unver einbarkeit (Art. 19 und 20 Gv. D. N r. 39/ 2013): We r e in unvereinbares Amt  be kleidet od er 
einen unvereinbaren Auftrag ausübt, verliert den Auftrag beziehungsweise das Amt; der diesbezügliche Arbeitsvertrag 
wird na ch Ab lauf einer Frist von 15 Tag en ab de m T ag aufgelöst, an dem der Antikorruptionsbeauftragte der 
betroffenen Person das Bestehen eines Unvereinbarkeitsgrundes vorhält. Personen, die unwahre Erklärungen abgeben, 
darf für e inen Zeitraum von fünf Jahren keiner der Auf träge l aut Gv.D. N r. 39/2013 e rteilt werden; aufre cht b leibt 
jegliche sonstige Verantwortung.  
 

ERKLÄRT 
 
sich in keiner der Situatione n von Unvereinbarkeit laut Gv.D . Nr. 39/2013, in das Einsicht 
genommen wurde, zu befinden, 
 

und VERPFLICHTET SICH  
 
laut Art. 20 des Gv.D. Nr. 39/2013, jährlich eine solche Erklärung abzugeben. 
 
Die vorli egende Erklärung w ird gemäß Art. 20,  Abs atz 3 , des  Gv .D. Nr. 39/ 2013 auf de r Ho mepage im  Bereich 
"Transparente Verwaltung" veröffentlicht. 
  

(Information im Sinne von Artikel 13 des Datenschutzkodex – Gv.D. Nr. 196/2003) 
Der/Die Unterfertigte ist im Sinne und für die Wirkungen laut Art. 13 des Gv.D. Nr. 196/2003 darüber informiert, dass 
die Landesverwaltung die übermittelten Daten, auch in elektronischer Form, verarbeitet, und zwar ausschließlich jene, 
die für da s V erfahren notwendig si nd. V erantwortlich für  di e D atenverarbeitung ist de r D irektor/die D irektorin der 
Personalabteilung. Rechtsinhaber ist die Autonome Provinz Bozen. 
Der/Die Unterferti gte ist darüber informiert, da ss er/sie auf A nfrage, gemä ß den Ar tikeln 7-10 de s 
Datenschutzkodexes, Zug ang zu se inen/ihren Daten h at, Au szüge d avon verlang en oder Infor mationen dar über 
erhalten kann; ferner, da ss er/sie – sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen – ver langen darf , dass 
seine/ihre Daten aktualisiert, gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden.  
 
Im Sinne  von Art.  38 de s DPR vom 28.  Dezember 2000,  N r. 445,  wi rd die se E rklärung von der be troffenen Person i n Anwesenheit 
des/der zu ständigen Be diensteten u nterzeichnet o der unterzeichnet un d zu sammen mi t einer n icht be glaubigten K opie eines 
Erkennungsausweises des/der Erklärenden per Fax oder Post oder durch eine beauftragte Person dem zuständigen Amt übermittelt.  
 

 
Bozen, den 2.2.2016 
(Ort und Datum) 
 
 

Gezeichnet - Firmato
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